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Ziel der folgenden Richtlinien bei Bauprojekten ist, ein wirtschaftliches Ausschreibungsergebnis mit markt- bzw. wettbewerbsgerechten Preisen zu erreichen, eine faire Behandlung der beteiligten Firmen zu gewährleisten, jede Form von Vorteilsnahme zu unterbinden und im Ergebnis auch langfristig Bauvorhaben unserer Auftraggeber eine breite Wettbewerbsbasis zu sichern. 
1. Geltungsbereich 
Ausschreibungen sind für alle Bauleistungen generell vorgeschrieben. Für Leistungspakete allgemein gelten die anhängenden Vollmachten. 
Eine Umgehung der o.g. Vorgabe, d.h. ein Verzicht auf ein Ausschreibungsverfahren ist lediglich in Ausnahmefällen möglich, schriftlich zu begründen und durch die Büroleitung zu genehmigen. Ein einmal begonnenes Ausschreibungsverfahren (Versand der Ausschreibungsunterlagen) unterliegt jedoch in jedem Fall den nachstehenden Regeln. 
2. Allgemeine Regeln 
Diese Ausschreibungs- und Vergaberichtlinien gelten ausschließlich für Werkverträge mit ausführenden Unternehmern. 
Die Ausschreibungsunterlagen werden durch externe Architekten- oder Ingenieurbüros erarbeitet, mit Ausnahme der Vertragsmuster und der Vertragsbedingungen, die von volkmann-pm beigestellt werden. 
Es besteht die Möglichkeit, Ausschreibungen unter Zulassung von Sondervorschlägen und Nebenangeboten zu formulieren, um die wirtschaftlichsten Lösungen aufgrund unternehmensspezifischer Besonderheiten auszuloten. 
Allen Wettbewerbsteilnehmern sind gleiche Unterlagen zur Verfügung zu stellen und die gleichen wesentlichen Auskünfte zu erteilen. 
Die Aufträge werden in Form von Werkverträgen (nach volkmann-pm Standard) verhandelt und erteilt. 
Der Zuschlag erfolgt unter Berücksichtigung aller Umstände (Eignung des Bieters, gestalterische und funktionsbedingte Gesichtspunkte, etc.) auf das wirtschaftlichste Angebot. 
Wenn im Interesse des Auftraggebers (AG) unmittelbarer Handlungsbedarf besteht, sind die Mitarbeiter verpflichtet, Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um einen Schaden abzuwenden; auch dann, wenn diese den folgenden Richtlinien entgegenstehen. 
3. Ausschreibungsverfahren 
Beschränkte Ausschreibung. Es sind in der Regel zwischen drei und acht geeignete Bieterfirmen zur Abgabe eines Angebotes aufzufordern. 
4. Auswahl der Bieter 
Die Bewerber werden insbesondere nachfolgenden Kriterien ausgewählt: 
Erfahrung mit Vorhaben vergleichbaren Leistungsumfangs 
Ausreichende Mitarbeiterzahl 
Stand der technischen Ausrüstung 
Wirtschaftliche Situation 
Auf Anforderung oder des AG ist für die Bieterauswahl eine Präqualifikation [Anl. 02] durchzuführen. 
Langjährigen Geschäftspartnern mit engen Verbindungen zum AG, bzw. des Planers darf keine Sonderrolle eingeräumt werden. Gerade diese Partner müssen wissen, dass sie sich dem Wettbewerb bedingungslos stellen müssen.
5. Besondere Richtlinien zum Ausschreibungs- und Vergabeablauf
(1)  Sofern eine Bietervorschlagsliste [Anl. 01] über den mit der Planung beauftragten Architekten oder Ingenieur erstellt wird, ist - nach Ermessen des AG - diese in mindestens einer Position zu verändern und/oder zu ergänzen - ohne Wissen des entsprechenden Planers. Die Angebotsunterlagen der veränderten Position werden von volkmann-pm versandt. 
(2)  Die vom PS/Arch./Ing.[footnoteRef:1] aufgestellten und nach Abs. (1) entsprechend ergänzten Bieterlisten sind bis zur Vergabeentscheidung unter Verschluss zu halten und dürfen ausschließlich dem AG und volkmann-pm bekannt und zugänglich sein.  [1:  PS/Arch./Ing. = Projektsteuerer / Architekt / Ingenieur] 

(3)  Die Anschreiben und die Ausschreibungsunterlagen [Anl. 10] werden durch den PS/Arch./Ing. versandt. 
(4)  Angebotseröffnung (Rückgabe der ausgefüllten Leistungsverzeichnisse bzw. Angebote) erfolgt ausschließlich im verschlossenen Umschlag bzw. im verschlossenen Paket mit dem Vermerk „Vertraulich“ bei dem PS/Arch./Ing. zum festgesetzten spätesten Zeitpunkt und Ort. 
(5)  Werden von den aufgeforderten Bietern Anträge auf Verlängerung der Abgabefrist gestellt, kann von einem Mitarbeiter des AG/volkmann-pm nach Abwägung der terminlichen Situation dem entsprochen werden, in der Regel sollte dies jedoch erst bei Vorliegen von mindestens zwei Verlängerungsanträgen gestattet werden. In jedem Fall ist die Verlängerung vom PS/Arch./Ing. unverzüglich schriftlich per Fax allen Bietern zu übermitteln. Eine Verlängerung erst am vereinbarten Ablieferungstag ist nicht mehr zu gestatten.
(6)  Die Angebote werden vom PS/Arch./Ing. mit Datum und Uhrzeit des Eingangs versehen, ungeöffnet gesammelt und unter Verschluss gehalten. Die Eröffnung der Angebote geschieht nach dem „Vier - Augen - Prinzip“, insbesondere muss je ein Mitarbeiter des AG (oder ein vom AG bestimmter externer Vertreter) und der PS/Arch./Ing. anwesend sein. Es werden ein vollständiges Angebotseröffnungsprotokoll [Anl. 05] und Kopien der Begleitschreiben nebst zugehörigem Preissummenblatt der jeweiligen Angebote aufgestellt. 
(7)  Angebote, die nach dem geforderten Eröffnungstermin eingegangen sind, werden nicht gewertet. Durch AG/volkmann-pm können begründete Ausnahmen zugelassen werden. 
(8)  Generell ist sicherzustellen, dass nur Angebote gewertet werden, die den Allgemeinen Ausschreibungsbedingungen AAB [Anl. 03] genügen, die jeder Ausschreibung voranzustellen sind. 
(9)  Die rechnerische, technische und wirtschaftliche Angebotsprüfung übernimmt volkmann-pm oder ein externes Architekten- oder Ingenieurbüro. Die Prüfung ist entsprechend zu bestätigen.
(10)  Volkmann-pm oder Arch./Ing. erstellt auf Basis der Angebotsprüfung eine Preisübersicht (Preisspiegel) [Anl. 06] und Verhandlungsvorschläge [Anl. 07] für die wirtschaftlichsten Angebote. Volkmann-pm prüft auf Plausibilität und schlägt vor. 
(11)  Es werden mit den Bestbietern getrennte Verhandlungen geführt, die sogenannten Technischen Bietergespräche. Dabei werden technische Details angesprochen und geklärt. Bei den eigentlichen Vergabegesprächen ist sicherzustellen, dass neben den externen Partnern mindestens ein Mitarbeiter des AG oder ein von AG bestimmter externer Vertreter zugegen ist. Die Vergabeverhandlungen sind zu protokollieren [Anl. 08]
(12)  Es können mehrere Verhandlungsrunden zur wirtschaftlichen, technischen und juristischen Zielerreichung geführt werden. 
(13)  Auf den o.g. Grundlagen wird durch volkmann-pm oder den beauftragten PS/Arch./Ing. ein abschließender Vergabevorschlag ausgearbeitet [Anl. 09] und durch den AG entschieden, unter Einhaltung der übergeordneten internen Berechtigungen und Regelungen. Evtl. weitere nachträgliche Abgebote einzelner Bieter nach der Schlussverhandlung werden dabei grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt. 
(14)  Bis zur Vergabeentscheidung ist von allen Mitarbeitern, die von Einzelheiten der Ausschreibung Kenntnis haben, gegenüber Externen absolutes Stillschweigen darüber zu wahren. Insbesondere gilt dies hinsichtlich Bieterkreis und Kosten. 
(15)  Der gesamte AVA-Prozess wird in dem Dokument „AVA-Steuerung“ [Anl. 04].von volkmann-pm bzw. PS / Arch. / Ing. dokumentiert 
(16)  Wenn der PS/Arch./Ing. die vom AG vorgegebenen Arbeitsmittel nicht einsetzen kann, dann ist das vor Arbeitsaufnahme mit dem AG einvernehmlich abzusprechen und zu dokumentieren. 

Vollmachten 
Die nachfolgenden Regelungen werden hier nur nachrichtlich wiedergegeben. Es gelten in jedem Fall nur die neuesten von der Geschäftsleitung freigegebenen „Vollmachten für Objektgeschäfte“. 
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	Unterzeichnung von Baugesuchen
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ausschreibungen, Zustimmung zu Firmenlisten, 
Einholen von Angeboten
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Genehmigung von Budgets 
Budgeterhöhungen für eine Gesamtbaumaßnahme
	
	
	
	
	

		bis 	10.000 €
	über 	15.000 €
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Jeweils im Rahmen genehmigter Budgets und in der Regel nach Prüfung bzw. Freigabe durch externe Projektsteuerungs-, Controlling-, Architektur- oder Ingenieurbüros:
	
	
	
	
	

	1.	Zustimmung zu Vergabevorschlägen, Vergaben, 
	Unterzeichnung von Aufträgen 
	bzw. Werkverträgen bei Volumen
	
	
	
	
	

		bis 	500.000 € 
	bis 	10.000.000 € 
	über 	10.000.000 €
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	2.	Zustimmung zu Rechnungsprüfung / Rechnungs-	anerkennung und Zahlungsfreigabe bei Volumen:
	
	
	
	
	

		bis 	250.000 €
	bis 	2.500.000 €
	über 	2.500.000 €
	
	
	


	
	

	3.	Nachträge
	
	
	
	
	

		bis 	250.000 € 
	bis	2.500.000 €
	über 	2.500.000 €
	oder über 10% der Auftragssumme
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	Rückgabe von Bürgschaften
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